
 

14.04.16: Antikorruptionsparagraphen nach 2. und 3. Lesung vom 
Bundestag beschlossen. 

 

Die neuen Regelungen des Strafgesetzbuches haben nunmehr folgenden Wortlaut: 

 

§ 299a StGB 

Bestechlichkeit im Gesundheitswesen 

 

Wer als Angehöriger eines Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der  
Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte  Ausbildung erfordert,  im  Zusammenhang mit 
der Ausübung seines Berufs einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür 
fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er 

 

1. bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder  Hilfsmitteln  oder  von  
Medizinprodukten,  

2. bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln  oder  von  Medizinprodukten, die jeweils 
zur unmittelbaren Anwendung  durch  den  Heilberufsangehörigen oder einen seiner 
Berufshelfer bestimmt sind, oder 

3. bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial 

einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer Weise 
bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

§ 299 b StGB 

Bestechung im Gesundheitswesen 

 

Wer einem Angehörigen eines Heilberufs im Sinne des § 299a im Zusammenhang mit dessen 
Berufsausübung einen Vorteil für diesen oder einen  Dritten als Gegenleistung 

 

dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er 

 



1. bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder  Hilfsmitteln  oder  von  
Medizinprodukten, 

2. bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln  oder  von  Medizinprodukten, die jeweils 
zur unmittelbaren Anwendung  durch  den  Heilberufsangehörigen oder einen seiner 
Berufshelfer bestimmt sind, oder 

3. bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial 

ihn oder einen anderen im inländischen oder ausländischen  Wettbewerb  in  unlauterer 
Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 

Der im bisherigen Entwurf enthaltene Berufsrechtsvorbehalt wurde insbesondere aufgrund 
verfassungsrechtlicher Bedenken aufgrund der unterschiedlichen berufsrechtlichen 
Regelungen in den Ländern herausgenommen. 

 

Zudem handelt es sich nunmehr um ein sog. Offizialdelikt, der ursprünglich erforderliche 
Strafantrag ist entfallen, die Verfolgung geschieht nunmehr von Amts wegen bei Vorliegen 
eines Anfangsverdachtes. 

 

München, den 15.04.16 

Oliver Butzmann 

Rechtsanwalt 


